ENERGIEAUSWEIS . womgesc.

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023

Giltig bis: 30.08.2035 Registriernummer: BW-2025-005930701 1
Gebiude

Gebaudetyp einseitig angebautes Gebaude

Adresse

71154 Nufringen

Gebaudeteil 2 Ganzes Gebaude

Baujahr Gebaude ° 2007

Baujahr Warmeerzeuger > * 2007

Anzahl der Wohnungen 1

Gebaudenutzflache (Ay) 220,8 m? ‘ ]X( nach § 82 GEG aus der Wohnflache ermittelt

Wesentliche Energietrager fur Heizung ° Erdgas LL

Wesentliche Energietrager fir Warmwass... | Erdgas LL

Erneuerbare Energien 3 Art: Verwendung:

Art der Luftung ° ]X[ Fensterltftung O Luftungsanlage mit Warmeruckgewinnung
[0 Schachtluftung [0 Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung

Art der Kuhlung ® O Passive Kihlung [0 Kuhlung aus Strom
[0 Gelieferte Kalte [0 Kuhlung aus Warme

Inspektionspflichtige Klimaanlagen ° Anzahl: 0 Nachstes Falligkeitsdatum der Inspektion:

Anlass der Ausstellung des 1 Neubau [0 Modernisierung [0 Sonstiges (freiwillig)

Energieausweises ]X( Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Ver-
gleiche erméglichen (Erlduterungen = siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

[0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

]X[ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-

nisse sind auf Seite 3 dargestellt.
Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch

X( Eigentimer O Aussteller

[0 Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschlieBlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebaude oder den oben
bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen Gberschlagigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers
Thomas Ammon

Energieberatung {'ﬂ
Beethovenstr. 22

72414 Rangendingen

Mehrfachangaben méglich

a s w N =
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bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation
Klimaanlagen oder kombinierte Luftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

Ausstellungsdatum 31.08.2025

Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG
nur im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen


Knödler, Carsten
Stempel
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Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Treibhausgasemissionen

Energiebedarf

A+ | A ‘ B ‘ C ‘ D

0 25 50 75 100 125

Anforderungen geméR GEG ?
Primérenergiebedarf
Ist-Wert kWh/(m?-a) Anforderungswert kWh/(m?-a)
Energetische Qualitét der Gebdudehille H;'
Ist-Wert W/(m?-K) Anforderungswert W/(m?-K)

Sommerlicher Wérmeschutz (bei Neubau) [ eingehalten

16. Oktober 2023

Registriernummer: BW-2025-005930701

kg CO,-Aquivalent /(m?*-a)
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Eir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
[0 Verfahren nach DIN V 18599

[J Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebdudeverfahren")
[J Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Endenergiebedarf dieses Gebaudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien

Nutzung emeuerbarer Energien > [ fur Heizung [0 fur Warmwasser

[0 Nutzung zur Erfiillung der 65%-EE-Regel gemaR § 71 Absatz 1 in
Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG
[ Erfullung der 65%-EE-Regel durch pauschale Erfullungsoptionen
nach § 71 Absatz 1,3,4 und 5 in Verbindung mit § 71b bis h GEG?
Hauslibergabestation (Wéarmenetz) (§ 71b)
Wérmepumpe (§ 71c)
Stromdirektheizung (§ 71d)
Solarthermische Anlage (§ 71e)
Heizungsanlage fir Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g)
Wérmepumpen-Hybridheizung (§ 71h)
Solarthermie-Hybridheizung (§ 71h)
Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5)

Ooooogoog

Erfullung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im
Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG  Apteil Wir-  Anteil EE®

mebereit-_  der Einzel-
stellung anlage

Anteil EE®
aller

Art der erneuerbaren Energie Anlagen”

Summe® %
O Nutzung bei Anlagen, fur die die 65%-EE-Regel nicht gilt®

Art der emeuerbaren Energie Anteil EE©

%

%

Summe?® %

[J weitere Eintrage und Erlduterungen in der Anlage

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

2 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
3 Mehrfachnennung méglich

4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

5 Anteil der Einzelanlage an der Wéarmebereitstellung aller Anlagen

6 Anteil EE an der Warmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen
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Vergleichswerte Endenergie *
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Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lasstfur die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fuhren
kénnen. Insbesonderewegenstandardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatsachlichen
Energieverbrauch. DieausgewiesenenBedarfswerteder Skalasindspe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebaudenutzflache
(Ay), die im Aligemeinen groéRer ist als die Wohnflache des Gebéau...

7 nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen

Summe einschlieRlich gegebenenfalls weiterer Eintrage in der Anlage

9 Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in
einem Gebé&ude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Uber-
gangsregelung unterfallen, gemaR Berechnung im Einzelfall

Anteil EE an der Wéarmebereitstellung oder dem Warme-/Kélteenergiebed...

®

3
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Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes Registriernummer: BW-2025-005930701 3

Energieverbrauch

Treibhausgasemissionen 12,6 kg COQ-AquivaIent I(m?*-a)

Endenergieverbrauch dieses Gebaudes

525  kWhi(m*a)

G
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

57,7  KWhi(m*a)

Priméarenergieverbrauch dieses Gebaudes

Endenergieverbrauch dieses Gebdudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 52,5 kWh/(m?a)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Primér- Energie- Anteil Anteil .
. . . Klima-
von bis Energietrager energie- | verbrauch |Warmwasser| Heizung faktor
faktor- [KWh] [kWh] [kWh]
24.07.2021 | 24.07.2024 Erdgas LL 1,10 32562 13263 19299 1,12
[J weitere Eintrage in Anlage
A =3
Vergleichswerte Endenergie
BEREE | c | o | E | FEN
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 Die modellhaft ermittelten  Vergleichswerte beziehen
r sich auf Gebaude, in denen Warme fur Heizung und
Q N N < g x~ x~ . . = .
(ov L \@0 g:b é‘\\‘ L . \é\ 5 ) \‘5 > Warmwasser durch Heizkessel im Gebadude bereitgestellt
S&& L S SF So wird.
TS < OL L S S . . ! ) .
g\?\ = n oo S Q)Q‘Z) ) 8 bé’\ Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwérme
N
) ;VO $‘ Q‘,‘ \zg:@o Q°§ @QJ) Sob 5’@0 beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten,
4,8 é} o:\'; ;;Q'D g:é\ Q§7’§ dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
¢§Q Q’é\\ 422\ § Energieverbrauch als bei vergleichbaren Geb&auden mit
S & «d Kesselheizung zu erwarten ist.
R A

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebéaudenutzflache (Ay) nach dem GEG, die im Allgemeinen groRer ist als die Wohnflache des Gebéaudes. Der tatséchliche Energieverbrauch eines
Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

" siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

2 gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kiihlpauschale in kWh
3 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: BW-2025-005930701 4

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind ]X( maoglich [ nicht méglich
Empfohlene ModernisierungsmafRnahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
in Zu- als geschatzte geschatzte Kosten
NF Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in sammen- | Einzel- Amortisa- pro eingesparte
’ Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit mai- tionszeit Kilowattstunde
gréRerer | nahme Endenergie
Moderni-
sierung
1 Warmeerzeugung Warmepumpe O ]X(
2 Heizungsanlage Hydraulisch Abgleichen O X
[0 weitere Eintrédge im Anhang
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Thomas Ammon, Energieberatung

Genauere Angaben zu den Empfehlungen )
Beethovenstr. 22, 72414 Rangendingen

sind erhaltlich bei/unter:

Ergdnzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Hottgenroth Software AG, Verbrauchspass 5.2.3



ENERGIEAUSWEIS . womgesc.

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom '

Erlauterungen

Angabe Gebdudeteil - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemanR § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebaudeteil zu
beschranken, der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
,Gebaudeteil* deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien = Seite 1
Hier wird darliber informiert, wofir und in welcher Art erneuerbare

Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat
des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatséchli-
chen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf = Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb&udes ab. Er
berlicksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Priméarenergiefaktoren
auch die sogenannte ,Vorkette (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizdl, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Energetische Qualitét der Gebédudehiille =Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wéarmeubertragende Umfas-
sungsflache bezogene Transmissionswérmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualitat aller warmetbertragenden Um-
fassungsflachen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes.
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wéarmeschutz. AuRer-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Waérmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahr-
lich benétigte Energiemenge fur Heizung, Luftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein Indikator fur die Energieeffizienz eines Gebaudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge
die dem Gebé&ude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Beruicksichtigung der Energieverluste zugefihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige Luftung sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Erfiillung

der 65%-EE-Regel — Seite 2

§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
Inbetriebnahme in einem Geb&ude eingebaut oder aufgestellt werden,
grundsaétzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarern Energien betrie-
ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdriicklich nur fir neu eingebaute
oder aufgestellte Heizungen und Uberdies nach MaRgabe eines Systems
von Ubergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. In dem Feld "Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien" kann fur Anlagen, die den §§ 71 ff. GEG
bereits unterfallen, die Erfullung per Nachweis im Einzelfall oder per pau-

" siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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schaler Erfullungsoption ausgewiesen werden. Fur Bestandsanlagen, auf
die §§ 71 ff. nicht anzuwenden sind oder fur die Ubergangsregelungen
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i - § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen
gelten, kénnen die zur Warmebereitstellung eingesetzten erneuerbaren
Energietrager aufgefihrt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der
Warmebereitstellung des Geb&audes ausgewiesen werden.

Endenergieverbrauch — Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird fur das Gebaude auf der Basis der Ab-

rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch fur die Heizung wird anhand der konkreten ortlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mittelwert umgerechnet. So filhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebaudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdéglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebé&ude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhéngen.

Im Fall langerer Leersténde wird hierfur ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch tber eine Pauschale
bericksichtigt. Gleiches gilt fur den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkuhlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung*
zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch — Seite 3
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fur das Gebaude ermittelten

Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérenergiebedarf wird er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge-
setzten Energietrager berucksichtigen.

Treibhausgasemissionen = Seite 2 und 3
Die mit dem Primarenergiebedarf oder dem Priméarenergieverbrauch ver-

bundenen Treibhausgasemissionen des Gebaudes werden als &quivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen — Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87

Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafur erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte fur grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Gebaude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte fur die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



